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ABI 	Schwerpunkt	Abitur:	
5.4.4	 Pro	und	Kontra	–	Bewertungen	der	Asylpolitik

Kaum eine Talkshow ohne Flüchtlingsthema – hier „Hart 
aber fair“ am 09.11.2015 zur „Flüchtlingskrise als Dauerzu-
stand“.
Das Thema „Flüchtlinge“ bestimmt seit 2015 sowohl unzäh-
lige Talkshows als auch den Landtagswahlkampf in meh-
reren Bundesländern. Dass die Thematik die europäischen 
Staaten und Gesellschaften dauerhaft beschäftigen wird, 
drückt der Journalist Marc Engelhardt in seiner Untersu-
chung zum Thema Migration durch den Titel „Die Flücht-
lingsrevolution“ aus – eben keine „Krise“, die schnell beendet 
werden kann, sondern ein globales Phänomen, das die Welt, 
wie wir sie kennen, verändert. An dieser Stelle vier Positio-
nen zu Flucht und Asylrecht in Deutschland und Europa:

	M1	 Deutschlands	Grenzen
Deutschland hat Grenzen. Es ist nicht ohne Grenzen zu ha-
ben; das gilt auch für alle seine Leistungen. Auch im sozia-
len Rechtsstaat hat alles seine Grenzen. 
Richtig ist aber auch, dass Menschenrechte für jedermann 
und überall gelten, dass Deutschland seine Grundrechte 
gewährleisten muss, soweit das Grundgesetz reicht. Inso-
fern ist das Asylrecht nicht mit einer Obergrenze vereinbar. 
Doch es war das Bundesverfassungsgericht höchstselbst, 
das in seiner grundlegenden Entscheidung zur Beschrän-
kung des Asylgrundrechts 1993 auf eine Ungeheuerlichkeit 
hingewiesen hat: Das Grundrecht auf Asyl könnte auch 
ganz abgeschafft werden. Nur so konnte man nämlich jene 
Grundgesetzänderung billigen, die für viele schon damals 
die faktische Abschaffung des Grundrechts bedeutete.
Doch eigentlich war die damalige drastische Einschrän-
kung des Asylrechts, bei im Vergleich zu heute deutlich 
geringeren Flüchtlingszahlen, nur die Rückführung auf 
dessen Kern: Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Also 
nur politisch Verfolgte. Und sie können nicht alle Schutz 
in Deutschland beanspruchen – deshalb die deutsche und 
europäische Regelung, dass niemand hier Asyl erhält, der 
aus einem Nachbarland zu uns kommt.
Darüber hinaus sind auch die Leistungen für Asylbewerber 
begrenzt. Der Staat kann nur im Rahmen seiner Fähigkei-
ten Leistungen gewähren. So hängt auch die Menschen-
würde, der oberste Wert unserer Verfassung, in seiner 
konkreten Ausgestaltung von den Kapazitäten des Staa-
tes ab. Was etwa genau unter einer menschenwürdigen 
Grundsicherung oder der Unterbringung von Häftlingen zu 
verstehen ist, ist an die allgemeine (Wohlfahrts-)Lage des 
Staates gekoppelt.
Es gibt also durchaus Obergrenzen, allerdings nur bewegli-
che. So kann Deutschland selbstverständlich so viele Men-
schen aufnehmen, wie es will. Aber es existiert weder eine 
verfassungs- noch eine völkerrechtliche Pflicht, für alle of-
fen zu sein. Sonst würden nahezu alle Staaten dieser Welt 
rechtswidrig handeln – denn sie kontingentieren nicht nur 
Einwanderer, sondern auch Flüchtlinge.
In Deutschland werden aus Flüchtlingen aber Einwanderer, 
obwohl das Asylrecht kein Einwanderungsrecht ist. Es hat 
sich durch die verfahrensrechtlichen Garantien und durch 

fehlenden politischen Willen so entwickelt. So droht der 
Rechtsstaat sich selbst abzuschaffen. Wenn Abschiebun-
gen nur in begrenztem Umfang möglich sind, wenn es 
recht leicht möglich ist, einen gesicherten Aufenthaltssta-
tus zu erreichen und gar einen Anspruch auf Einbürgerung 
– dann wird das Hauptproblem dieses Staates sichtbar. Je-
des Land wandelt sich. Doch es hat – soweit Souveränität 
noch etwas bedeutet – ein elementares Interesse daran, 
darüber zu entscheiden, wen es ins Land lässt. Die Kon-
trolle über die Zusammensetzung der Bevölkerung ist im 
Übrigen etwas, das unter dem Grundgesetz niemals im Ver-
ordnungswege oder durch eine tagespolitische Maßnahme 
aufgegeben werden darf. Grundlegende Entscheidungen 
über massenweise Zu- und Einwanderung sind Sache des 
Parlaments. Denn hier geht es um wesentliche Fragen des 
Zusammenlebens.

Reinhard Müller: Deutschland hat Grenzen, in: Frankfurter Allgemeine 
Zeitung vom 13.09.2016, S. 1.

	M2	 Kritik	von	ProAsyl
[Das] Argument, die EU müsse sich statt für den Flücht-
lingsschutz für die Verbesserung der Situation in den Her-
kunftsländern einsetzen, geht an der Realität vorbei. […] 
Die Organe der Europäischen Union und ihre Mitgliedstaa-
ten können u. a. folgende Maßnahmen ergreifen: 
• Europa muss gefahrenfreie Wege für Flüchtlinge eröff-

nen. Dies kann durch ein verändertes Visaregime ge-
schehen, das Schutzsuchenden die legale Einreise er-
möglicht. Gegenwärtig gibt es zum Beispiel immer noch 
keine unbürokratischen Möglichkeiten für Flüchtlinge, 
die Angehörige in Deutschland oder anderen EU-Staaten 
haben, legal in die EU einzureisen. […]

• Die europäische Grenzschutzagentur Frontex und auch 
die geplante Eurosur-Regelung haben das primäre Ziel, 
angeblich „illegale Einreisen“ zu verhindern. […] Bei al-
len Maßnahmen der EU, die die Außengrenzen betref-
fen, müssen die Rettung von Menschenleben und der 
Flüchtlingsschutz allererste Priorität erhalten. 

• Das EU-Asylzuständigkeitssystem (Dublin-Verordnung) 
sieht vor, dass derjenige EU-Staat für ein Asylgesuch 
zuständig ist, über den der Asylsuchende in die EU 
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eingereist ist. Dadurch wird die Hauptverantwortung 
für den Flüchtlingsschutz auf die EU-Randstaaten abge-
schoben. EU-Randstaaten wie Malta, Griechenland oder 
Italien reagieren darauf mit einer Strategie der Abschre-
ckung. Die Verweigerung von Seenotrettung, illegale 
Push-Back-Operationen, die Inhaftierung von Asylsu-
chenden, menschenunwürdige Aufnahmebedingungen 
und unfaire Asylverfahren sind Teil dieser Praxis. […] Die 
EU muss Verstöße gegen die Menschen- und Flüchtlings-
rechte in all ihren Mitgliedstaaten konsequent unterbin-
den.

Pro Asyl: Presseerklärung vom 07.10.2013 „Treffen des EU-Rates: EU 
muss Konsequenzen aus Lampedusa-Katastrophe ziehen“, http:// 
www.proasyl.de/de/presse/detail/news/treffen_des_eu_rates_eu_
muss_konsequenzen_aus_lampedusa_katastrophe_ziehen/,  
Zugriff am 25.09.2014.

	M3	 Bernd	Ulrich	und	Ulrich	Greiner	–	Kontroverse	
Bilanz	in	der	ZEIT

Bernd	Ulrich: […] Was Anfang September 2015 eindeutig 
nicht zur Wahl stand, das war ein Weg der Mitte und des 
Maßes.
Dafür hatte die deutsche Politik – und großteils auch die Öf-
fentlichkeit – die Hunderttausende Flüchtlinge, die schon 
seit Langem unterwegs waren, zu lange verdrängt. Auch 
und gerade die Regierung Merkel hatte den Eindruck er-
weckt, der Exodus aus Mittelost sei ein Problem der euro-
päischen Küstenstaaten Italien und Griechenland. Folglich 
gab es keine auch nur annähernd angemessene Infrastruk-
tur für die Aufnahme von Flüchtlingen in einer derartigen 
Größenordnung, es fehlte vom Rechtlichen über das Admi-
nistrative bis zum Logistischen und Polizeilichen jedwede 
solide Vorbereitung.
Das galt im selben Maß allerdings auch für die andere 
Handlungsoption, die Grenzschließung. Auch sie wäre cha-
otisch verlaufen, in weiten Teilen rechtswidrig, es hätte 
Jagdszenen in Nieder- und Oberbayern gegeben, Wasser-
werfer-Einsätze gegen unübersichtliche Menschengrup-
pen, bei denen die Männer an der Hochdruckspritze nicht 
hätten entscheiden können, wen sie da treffen: Männer, 
Frauen oder Kinder, Syrer oder Albaner. Und der im Genre 
des Hartseins ausgesprochen ungelenke Bundesinnenmi-
nister hätte täglich erklären müssen, warum das leider 
alles notwendig sei. […] Willkommenschaos oder Abschot-
tungschaos – das stand zur Wahl, etwas Drittes gab es we-
gen der vorhergehenden Versäumnisse nicht. […] 
Es ist ja auch nichts vorbei, der welthistorische Schock hält 
an. Das Verhältnis von Erster und Dritter Welt, von Europa 
und Mittlerem Osten, von Autoritären und Liberalen muss 
neu justiert werden.
Sagen kann man immerhin zweierlei: dass Deutschland 
sich in diesem ersten Jahr der neuen Zeitrechnung leidlich 
bewährt hat. Und dass es einer Million Menschen heute 
besser geht als vor einem Jahr (oder zumindest den meis-
ten von ihnen). Diese stattliche humanitäre Leistung steht 
nun auch im Buch der deutschen Geschichte, das ja be-
kanntlich nicht ausschließlich erfreuliche Seiten aufweist.

Bernd Ulrich: Ein Jahr wie keines, in: Die Zeit Nr. 36/2016 vom 
25.08.2016, http://www.zeit.de/2016/36/deutsche-fluechtlingspoltik-
grenzoeffnung-bilanz, Zugriff am 28.03.2017.

Ulrich	Greiner: […] [Angela Merkels] Entscheidung im Sep-
tember 2015, die Grenze für den Strom der Flüchtlinge zu 
öffnen, mag „der Not gehorchend, nicht dem eignen Trieb“ 
gefallen sein (um mit Schiller zu reden), doch die Entschei-
dung hätte in dieser Form nicht fallen müssen, wäre zuvor 
richtig entschieden oder überhaupt entschieden worden. 
[…] Hat die Bundesregierung dafür gesorgt, dass die Aus-
gaben der UN für die Versorgung der Vertriebenen erhöht 
wurden anstatt, wie geschehen, gekürzt? Hat sie die deut-
schen Behörden und Dienststellen beizeiten vorgewarnt 
und hinreichend mit Personal ausgestattet? Hat sie nicht.
Stattdessen kamen nicht nur Asylberechtigte, die aufzu-
nehmen eine Pflicht ist, sondern auch Armutsflüchtlinge 
und Glücksritter in so großer Zahl ins Land, dass sie bis 
heute nicht vollständig registriert werden konnten. Statt-
dessen haben wir den berühmten Satz im Ohr, „Wir schaf-
fen das!“ Diesem Satz war keineswegs zu entnehmen, dass 
die Öffnung der Grenzen als „Ausnahme“ gedacht war. Er 
klang, als würde die Kanzlerin uns zurufen: „Fürchtet euch 
nicht, alles wird gut!“ Er klang wie eine humanitäre Groß-
offensive. Und dann ging ein Foto von ihr um die Welt. Das 
Selfie, aufgenommen im September 2015 in einer Berliner 
Unterkunft, zeigt sie lächelnd und Wange an Wange mit 
einem Flüchtling. Wer jetzt noch daran zweifelte, dass hier-
zulande die Verfolgten und Entrechteten allesamt willkom-
men seien, dem war nicht zu helfen. Außerdem musste er 
sich von Experten der deutschen Wirtschaft sagen lassen, 
Deutschland sei ein hoffnungslos überaltertes Land und 
der Zustrom junger Kräfte höchst erwünscht. Die Frage 
allerdings, was eine Industrie, die ihre Arbeitsvorgänge 
zu automatisieren bestrebt ist, mit unausgebildeten Män-
nern, und seien sie noch so kräftig, anfangen solle, wurde 
anfangs nur sehr leise gestellt. […] Bernd Ulrichs Behaup-
tung, Deutschland sei keineswegs nachhaltig isoliert, ver-
wundert mich nachhaltig. Der Versuch der Kanzlerin, die 
Flüchtlinge auf andere Länder zu verteilen, ist gescheitert, 
ihre Politik wird von kaum einer europäischen Regierung 
unterstützt. Daran haben ihre jüngsten Besuche in Osteu-
ropa nichts ändern können. Es kommt mir merkwürdig vor, 
dass die Deutschen die einzigen klugen und menschen-
freundlichen Europäer sein sollen.

Ulrich Greiner: Das war kein gutes Jahr, in: Die Zeit Nr. 36/2016 vom 
25.08.2016, http://www.zeit.de/2016/37/fluechtlingspolitik-angela-
merkel-deutschland, Zugriff am 28.03.2017.

1.  Vergleichen Sie die vier Positionen tabellarisch (und ggf. 
arbeitsteilig), indem Sie die vertretene/n Ansicht/en  
des Verfasser kernthesenartig zugespitzt herausarbeiten   
( M1  –  M3  ).

2.  Nehmen Sie in einer Diskussion begründet Stellung 
zu den vier Positionen. Geben Sie dabei auch einen 
Ausblick: Wie soll sich Deutschland, wie soll sich Europa 
in der Frage der weltweiten Migration positionieren?

3.  Diskutieren Sie die Positionen in  M3  und beziehen 
Sie Stellung zur Asyldebatte im deutschen oder 
europäischen Rahmen.
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